
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
Zustorfer Weiher an einer Busbucht, Schlüsselbund mit zwei Schlüs-
sel und einem türchip
anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Die gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg hat die haushaltssatzung und den haushaltsplan für
das haushaltsjahr 2020 in der Sitzung vom 03.02.2020 beschlossen.
Die haushaltssatzung ist mit dem 01.01.2020 in Kraft getreten. Die
haushaltssatzung liegt mit samt ihren anlagen bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer haushaltssatzung im rathaus War-
tenberg innerhalb der allgemeinen geschäftsstunden zur einsicht
bereit (art. 65 abs.3 gO). Dem Landratsamt erding wurden die
haushaltssatzung und der haushaltsplan für das rechnungsjahr
2020 vorgelegt. Zu folgenden teilen der haushaltssatzung für das
haushaltsjahr 2020 wird die rechtsaufsichtliche genehmigung er-
teilt.

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg für das Haushaltsjahr

2020
aufgrund des art. 8 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den
Freistaat Bayern vom 17.10.1979 (gVBl. S. 313) und art. 41 ff des
gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit vom 12.07.1966

(gVBl. S. 218) erlässt die gemeinschaftsversammlung folgende
haushaltssatzung:

§ 1
Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2020 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den einnahmen und
ausgaben mit 3.097.870,00 € und im Vermögenshaushalt in den
einnahmen und ausgaben mit 409.249,00 € ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

§ 4
a) Die höhe des durch die sonstigen einnahmen im Verwaltungs-

haushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den Bestimmungen
auf die Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft umgelegt wer-
den soll (Verwaltungsumlage), wird auf 2.399.871 € festgesetzt
(umlagensoll).

b) Für die Bemessung der umlage wird die einwohnerzahl (nach
dem Stand 31.12.2018) herangezogen (Bemessungsgrundlage).
am 31.12.2018 hatte die Verwaltungsgemeinschaft 11.267 ein-
wohner. Die umlage pro einwohner wird auf 213,00 € festge-
setzt.

c) Die Verwaltungsumlage ist jeweils mit ¼ der gesamtsumme am
15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. zur Zahlung fällig.

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309129
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr
Berglern
1. Bgm. anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo 18 - 19:30 uhr, 
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de  ·  http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der Mittagsbetreuung in der grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180
e-mail: info@langenpreising.de
http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
e-mail: info@wartenberg.de
http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule Berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. Mittelschule Wartenberg        878
Mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
Kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
Kindertagesstätte i „Zwergerlhaus“ Berglern   2888
Kindertagesstätte ii „Die Strolche“ Berglern   727924-0
Kinderhort Berglern                       727924-13
Kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising     5544
haus für Kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
Medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
Bauhof Wartenberg                 08762/729808

Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger Moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband Berglerner gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                             08762/1823
recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg am Rockelfing
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 14 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  Mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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§ 5
Der höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festge-
setzt.

§ 6
Diese haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Wartenberg, den 06.05.2020
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
gez. Manfred ranft, gemeinschaftsvorsitzender

Satzung zur Regelung von Fragen  des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts

Der Markt Wartenberg erlässt aufgrund der art. 20 a abs. 1 Satz 2
und abs. 2, 23, 32, 33, 34 abs. 2 und 4, 35 abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88
und 103 gemeindeordnung (gO) für den Freistaat Bayern (gO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. august 1998 (gVBl. S.
796, BayrS 2020-1-1-i), zuletzt geändert durch § 5 abs. 2 des ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (gVBl. S. 737) folgende Satzung:

§ 1 Zusammensetzung des Marktgemeinderats
Der Marktgemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bür-
germeister und 20 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2 Ausschüsse
(1)Der Marktgemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der erledi-

gung seiner aufgaben folgende ständige ausschüsse:
a) den haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und 7 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern,
b) den Bau-, umwelt- und Verkehrsausschuss, bestehend aus
dem Vorsitzenden und 8 ehrenamtlichen Marktgemeinderats-
mitgliedern,
c) den Bildungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und
7 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern,
d) den rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 6 Mitglie-
dern des Marktgemeinderats. 

(2)1Den Vorsitz in den in absatz 1 Buchst. a bis c genannten aus-
schüssen führt der erste Bürgermeister. 2Den Vorsitz im rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Marktgemeinderat
bestimmtes ausschussmitglied.

(3)1Die ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die geschäftsord-
nung dies vorsieht und der Marktgemeinderat selbst zur ent-
scheidung zuständig ist. 2im Übrigen beschließen sie anstelle des
Marktgemeinderats (beschließende ausschüsse).

(4)Das aufgabengebiet der ausschüsse im einzelnen ergibt sich aus
der geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestim-
mungen festgelegt ist. 

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder;
Entschädigung

(1)1Die tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und ent-
scheidungen des Marktgemeinderats und seiner ausschüsse.
2außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwal-
tungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der
geschäftsordnung übertragen werden. 

(2)Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für
ihre tätigkeit als entschädigung ein Sitzungsgeld von je 35,00 eur
für die notwendige teilnahme an Sitzungen des Marktgemein-
derats oder eines ausschusses. 

(3)1Marktgemeinderatsmitglieder, die arbeitnehmer oder arbeit-
nehmerinnen sind, haben – unabhängig von der uhrzeit der Sit-
zung - außerdem anspruch auf ersatz des nachgewiesenen
Verdienstausfalls. 2Selbstständig tätige erhalten eine Pauschal-
entschädigung von 25,00 eur je volle Stunde für den Verdienst-
ausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen tätigkeit
entstanden ist. 3Sonstige Marktgemeinderatsmitglieder, denen
im beruflichen oder häuslichen Bereich ein nachteil entsteht, der
in der regel nur durch das nachholen versäumter arbeit oder
die inanspruchnahme einer hilfskraft ausgeglichen werden kann,
erhalten eine Pauschalentschädigung von 25,00 eur je volle
Stunde. 4Die ersatzleistungen nach diesem absatz werden nur
auf antrag gewährt.

(4)Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für
auswärtige tätigkeit reisekosten und tagegelder nach den Be-
stimmungen des Bayerischen reisekostengesetzes. 

§ 4 Erster Bürgermeister
Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 

§ 5 Weitere Bürgermeister
Der zweite Bürgermeister und der dritte Bürgermeister sind ehren-
beamte.

§ 6 In-Kraft-Treten
1 Diese Satzung tritt am tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
2 gleichzeitig tritt die Satzung zur regelung von Fragen des örtlichen
gemeindeverfassungsrechts vom 06.04.2017 außer Kraft. 

Wartenberg, 08.05 2020
Markt Wartenberg 
Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat des Marktes War-
tenberg 

Der Markt Wartenberg hat die geschäftsordnung für den Marktge-
meinderat beschlossen. Die geschäftsordnung tritt am 08.05.2020
in Kraft.
Die geschäftsordnung liegt im rathaus der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg zur einsicht während der allgemeinen geschäfts-
stunden auf.
Zusätzlich wird die geschäftsordnung auf der internetseite des
Marktes Wartenberg unter www.wartenberg.de/satzungen-verord-
nungen zur einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Gemeinde Langenpreising
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Montag, 18.05.2020, um 19:00 uhr findet im Mehrzweckraum
der gS Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising eine Sit-
zung des gemeinderates Langenpreising mit folgender tagesord-
nung statt.
1. Bebauungsplan thenner-See-Straße, 1. Änderung, aufstellungs-

beschluss

Wartenberg, 11.05.2020
Josef Straßer, erster Bur̈germeister

Brennholzversteigerung

am Mittwoch, 20.5.2020, findet um 17:30 uhr am Bauhof Langen-
preising, Deutlmooser Str. 27, 85465 Langenpreising wieder eine
Brennholzversteigerung statt. an dieser dürfen sich auch Bürger aus
dem Vg-gebiet beteiligen.

Holzvergabe Gemeindewald

Durch Sturm „Sabine“ ist wieder Brennholz, nicht nur an die nutz-
anteiler vom gemeindewald, sondern an alle gemeindebürger zu
vergeben. interessenten können sich bei Johann hacker unter tele-
fon 08762/2336 melden.  

Sprechstunde mit dem Bürgermeister

Langenpreisinger Bürger haben künftig wieder die Möglichkeit, sich
direkt an ersten Bürgermeister Josef Straßer im rahmen einer
Sprechstunde zu wenden. Diese findet immer am ersten Montag,
des Monats von 17:30 uhr bis 18:30 uhr im raum der Mittagsbe-
treuung in der grundschule Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Lan-
genpreising statt. abweichende termine können über das
Vorzimmer unter tel. 08762 7309 180 oder per e-Mail an info@lan-
genpreising.de vereinbart werden. in den Sprechstunden sind die
aktuell geltenden abstands- und hygieneregeln zu beachten.



Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren,
am Montag, 18.05.2020 findet um 17:30 uhr eine Sitzung des

Bau-, umwelt- und Verkehrsausschusses 
mit folgender tagesordnung statt.

Treffpunkt ist um 17:30 Uhr am Bauhof Wartenberg, Strogenstr. 65.
nach den Ortsbesichtigungen findet die weitere Sitzung im Foyer
des rathauses Wartenberg statt.
1. Ortsbesichtigung Bauhof Wartenberg
2. Ortsbesichtigung Spielplatz Sudetenstraße
3. Ortsbesichtigung altes Schulhaus, Festlegung der Lage des ge-

denksteins
4. Festlegung Standort Medienrückgabekasten an der Mediothek
5. Bauanträge
5.1 errichtung einer Krippengruppe, heimstr. 2
5.2 errichtung einer Steinmauer, Schrader-Velgen-ring 19
5.3 neubau eines Doppelcarports, am Wäldchen 25
5.4 errichtung eines Wohnhauses in holztafelbauweise, Pesenlern 52
6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
7. Bekanntgaben und anfragen
8. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 20.04.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Mit freundlichen grüßen
Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Weise Berg IV“

Der Marktgemeinderat Wartenberg hat in öffentlicher Sitzung vom
28.04.2020 den o.g. Bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
12.03.2020 des architekturbüros Pezold - nach § 10 BaugB als Sat-
zung beschlossen. Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvor-
schriften treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft, vgl. § 10 abs.
3 BaugB. Der geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im norden
entlang der robert-Weise-Straße ab hausnummer 18 bis hausnum-
mer 20 und umfasst das eckgrundstück sowie das hinterliegende
unbebaute grundstück und das grundstück höhenstraße 18.
Der geltungsbereich des Bebauungsplans ist zudem aus nachfolgen-
dem Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist:

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung beim
Markt Wartenberg, Fachbereich Planen und Bauen, Marktplatz 8,
85456 Wartenberg einsehen und über deren inhalt auskunft ver-
langen.
auf die Voraussetzungen für die geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der abwä-
gung sowie die rechtsfolgen des § 215 abs. 1 BaugB wird hinge-
wiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 BaugB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 abs. 2 BaugB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 BaugB beachtliche Mängel des abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen. außerdem wird auf die Vorschriften
des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 sowie abs. 4 BaugB hingewiesen. Da-
nach erlöschen entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BaugB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeige-
führt wird.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 05.05.2020
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Berglern Montag, 18.5.
Langenpreising 1 Dienstag, 19.5.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 19.5.
Wartenberg C                                                               Mittwoch, 20.5.

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 16.5. hl. Johannes nepomuk, Priester, Märtyrer
19:00 euChariStieFeier

NICHTAMTLICHER TEIL



So. 17.5. 
10:00 euChariStieFeier
19:00 Maiandacht

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Peter Bauer aus Mit-
terlern im 51. Lebensjahr, Frau alexandra eibl aus Mitterlern im 29.
Lebensjahr, herr Franz Xaver Lex aus Berglern im 87. Lebensjahr und
herr hermann Maier aus Mitterlern im 72. Lebensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 13.5. gedenktag unserer lieben Frau in Fatima 
18:30 rosenkranz
19:00 Messfeier 
So. 17.5. 
8:30 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † Vater Sylvester Schwarz-

bözl v. Christl Sellmaier, n. Meinung v. Lambert u. Walburga
Strohmaier, f. † Schwester, Bruder u. Schwager, tante u. Cou-
sin v. Walburga Strohmaier, f. † Onkel u. tanten v. Lambert u.
Walburga Strohmaier, f. † elt. u. zwei Schwesterm v. Katharina
Buchner, f. † Vater, tante Klarita u. tante helene v. gertraud
heislmeier u. f. † Onkel Vestl, dessen zwei ehefrauen u. Verw.
v. anton u. gertraud heislmeier

10:00 Langenpreising: euChariStieFeier
18:00 Zustorf: Maiandacht
19:00 Langenpreising: Maiandacht

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Johann Lechner aus
Zustorf im 88. Lebensjahr und Frau Barbara Maidl aus Langenprei-
sing im 87. Lebensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 14.5. 
19:00 euChariStieFeier
Fr. 15.5.
19:15 auerbach: euChariStieFeier

So. 17.5. 
10:00 euChariStieFeier
19:00 Maiandacht

Verstorben in unserem Pfarrverband Frau Laura rettenbeck aus
Wartenberg im 93. Lebensjahr, herr Johann Detterböck aus War-
tenberg im 86. Lebensjahr, Frau Johanna Sedlmeir aus Wartenberg
im 87. Lebensjahr, herr georg angermaier aus thenn im 96. Lebens-
jahr und Frau Maria neumeier aus Wartenbert im 89. Lebensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 17.05.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst* 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst* 
*neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden während des gottesdiens-
tes eine Mund-nasen-Maske tragen. Daher werden alle Besuche-
rinnen und Besucher gebeten, nach Möglichkeit selber eine solche
Maske mitzubringen. 
ebenso wird darum ersucht, sich im Laufe der Woche für einen der
beiden gottesdienste im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80
90) oder per e-Mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) anzumelden,
um sich einen Sitzplatz zu sichern. unter Beachtung der abstands-
regeln stehen in der erlöserkirche nämlich lediglich 42 Plätze zur
Verfügung.“ 
Weiterhin gilt: 
„Bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und ange-
bote auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de. Dort finden
Sie auch aktuelle, online abrufbare andachten bzw. gottesdienste. 
unsere Kirchen sind in den nächsten Wochen für das persönliche
gebet geöffnet. 
Christuskirche: täglich von 9 bis 18 uhr
auferstehungskirche: werktags von 10 bis 16 uhr” 

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 16./17.5., versieht
Dr. Florian Müller-Stahl, Bürgerstr. 2, Poing, tel. 08121-82248

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      15.5.  Michaeli-apotheke, Moosburg, Münchener Str. 31
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.     16.5.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.     17.5.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, Moosburg
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Mo.   18.5.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.       19.5.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Mi.      20.5.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.      21.5.   ursula-apotheke, Stadtplatz 7, Moosburg
                    apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Für Sie zur Abholung geöffnet
Dienstag-Sonntag von 11:00-21:00 Uhr

Tel. 08762-7258791 | Moosburger Str. 30 | 85459 Berglern


